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Bürgerversammlung des
20. Stadtbezirkes – Hadern
am 11.05.2023

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 20 – Hadern teile 
ich mit, dass am Donnerstag, den 11.05.2023 um 19.00 Uhr in 
der Doppelhalle der Grundschule, Am Hedernfeld 42 – 44, 
81375 München, die Bürgerversammlung des 20. Stadtbezir-
kes – Hadern, stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird 
Frau Stadträtin Dr. Evelyne Menges übernehmen.

Dieter Reiter 
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Leopoldstr. 131 
Gemarkung Schwabing/Flurnr. 800/3/Stadtbezirk: 12
Neubau eines Einfamilienhauses im Hinterhof inkl. der Entsie-
gelung und Neubegrünung der Außenanlage sowie der Erstel-
lung von Kinderspielflächen 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.03.2023, Az. 6024-1.23-2022-23952-41, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiun-
gen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 799, Fl.Nr.: 799/2, Fl.Nr.: 800/2 und Fl.
Nr.: 800/4, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist ge-
mäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 538, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24545.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Bürgerversammlung des
1. Stadtbezirkes – Altstadt-Lehel
am 03.05.2023

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 1 – Altstadt-Lehel 
teile ich mit, dass am Mittwoch, den 03.05.2023 um 19.00 Uhr 
in dem Festsaal des Alten Rathauses, Marienplatz 15, 80331
München, die Bürgerversammlung des 1. Stadtbezirkes –  
Altstadt-Lehel, stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird 
Frau Stadträtin Mona Fuchs übernehmen.

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Bürgerversammlung des
5. Stadtbezirkes – Au-Haidhausen
Bezirksteil Au
am 04.05.2023

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 5 – Au-Haidhausen 
teile ich mit, dass am Donnerstag, den 04.05.2023 um  
19.00 Uhr in der Turnhalle des Pestalozzi-Gymnasiums, Eduard-
Schmid-Straße 1, 81541 München, die Bürgerversammlung 
des 5. Stadtbezirkes – Au-Haidhausen, Bezirksteil Au, statt-
findet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird 
Frau Stadträtin Anne Hübner übernehmen.

Dieter Reiter 
Oberbürgermeister

Bürgerversammlung des
16. Stadtbezirkes – Ramersdorf-Perlach
Bezirksteil Perlach
am 10.05.2023

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 16 – Ramersdorf-
Perlach teile ich mit, dass am Mittwoch, den 10.05.2023 um 
19.00 Uhr in der Mensa des Werner-von-Siemens-Gymnasiums, 
Quiddestraße 4, 81735 München, die Bürgerversammlung  
des 16. Stadtbezirkes – Ramersdorf-Perlach, Stadtbezirksteil 
Perlach, stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird 
Herr Stadtrat Manuel Pretzl übernehmen.

Dieter Reiter 
Oberbürgermeister
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Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 16. März 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Von-Kahr-Str., Flurnr. 231/51
Gemarkung Untermenzing, Stadtbezirk 23
Neubau von 3 Reihenhäuser mit Duplexgarage  
und Carport

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 20.03.2023, Az. 6024-1.23-2022-24064-42, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 231, Fl.Nr. 231/4, Fl.Nr. 231/45, Fl..Nr. 
231/48, Fl.Nr. 231/50 und Fl.Nr. 231/74, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 525, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-42@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 20. März 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Geyerstr. 16
Gemarkung Sektion VI / Flurnr. 11351/0 / Stadtbezirk: 2
Abbruch und Neubau 2.DG-Ebene mit 2 Wohnungen, 
Dachterrasse über dem Treppenhaus, Umbau 1. DG-Ebe-
ne mit 2 Loggien, Grundrissänderungen Einheit Nr. 7 und 
8, Balkone 1.2.3.OG neu, Fassadensanierung, Nutzungs-
änderung 2 Ladenwohnungen im EG zu Laden mit Büros 
Einheit Nr. 9 und 10, Abbruch von Dachgauben hofseitig, 
Abburch und Neubau Erker und Dachgauben straßenseitig.

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.03.2023, Az. 1.2-2022-4524-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 11351/2 und 11350, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zu-
stellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustel-
lung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25560.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 21. März 2023 Referat für Stadtplanung   
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Pettenkoferstr. 36
Gemarkung Sektion V / Flurnr. 7494/1 / 2. Stadtbezirk
Neubau eines Wohnhauses (3 WE)
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Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.03.2023, Az. 1.7-2023-2222-21, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 7499, 7490 und 7494, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vorbescheides zuzustel-
len. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigen-
tum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erfor-
derliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 71 Satz 4 
i.V.m. Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 21. März 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Bärmannstr. 38
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Fl.Nr. 1003/0,  
Gemarkung Pasing
Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 20.03.2023, Az. 6024-3.2-2021-6289-43, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Der Änderungsantrag vom 01.03.2023 mit Freiflächengestal-
tungsplan Nr. 2021-006289 wird hiermit in Abänderung der 
Baugenehmigung vom 29.03.2021 (Freiflächenplan Nr. 2020-
017725) im vereinfachten Genehmigungsverfahren genehmigt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: Fl.Nr. 1003/3, Fl.Nr.: 1148/19, Fl.Nr.: 
1148/8, Fl.Nr.: 1148/12, Fl.Nr.: 1003/5, Fl.Nr.: 1003/6, Fl.Nr.: 

1024, Fl.Nr.: 1024/2, Fl.Nr.: 1024/3 und Fl.Nr.:1148/7, die dem
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 
BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 425, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 20480.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 21. März 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Bekanntmachung 
Bauleitplanverfahren
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2  
des Baugesetzbuches (BauGB)

Stadtbezirk 21 – Pasing-Obermenzing
Stadtbezirk 23 – Allach-Untermenzing
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Änderung des Flächennutzungsplans mit
integrierter Landschaftsplanung für den Bereich IV/44
und 
Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2161
Von-Kahr-Straße / Weinschenkstraße (südlich),
Bauseweinallee / Prof.-Eichmann-Straße (westlich) und
Inselmühlweg (östlich)
(Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 1393)

Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung hat am 
08.03.2023 beschlossen, für das vorgenannte Gebiet den  
Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung zu 
ändern und den Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2161 
aufzustellen. 

Es ist beabsichtigt, auf dem etwa 14,5 Hektar großen Gebiet 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung 
eines Schulstandortes inklusive Sporteinrichtungen, den Neu-
bau einer Feuerwache sowie eines Quartiersparks mit bis zu 
6,5 Hektar zu schaffen. 

Mit der Entwicklung des Gebiets soll ein wichtiger Beitrag zur 
Schulversorgung im 23. Stadtbezirk und zur Entlastung der 
beengten Raumsituation am Schulzentrum Pfarrer-Grimm-
Straße erfolgen. 
Weitere wichtige Ziele für die Planung sind unter anderem der 
weitestgehende Erhalt der im Flächennutzungsplan darge-
stellten Allgemeinen Grünflächen sowie die Sicherstellung der 
stadtklimatischen Funktionen des Planungsgebietes.

München, 23. März 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung

Bekanntmachung 
Bauleitplanverfahren
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2  
des Baugesetzbuches (BauGB)

Stadtbezirk 11 – Milbertshofen-Am Hart
Stadtbezirk 12 – Schwabing-Freimann

 

Rahmenplanung Frankfurter Ring / Änderung des Flächen-
nutzungsplanes mit integrierter Landschaftsplanung
für den Bereich V / 71
DB-Nordring (südlich), Freimanner Bahnhofstr. (westlich),
Frankfurter Ring (nördlich), Lilienthalallee (östlich) 
und
Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 2166a
DB-Nordring (südlich), Freimanner Bahnhofstr. (westlich),
Frankfurter Ring (nördlich), Lilienthalallee (östlich)

Die Vollversammlung des Stadtrats hat am 01.03.2023 be-
schlossen, für das vorgenannte Gebiet den Flächennutzungs-
plan mit integrierter Landschaftsplanung zu ändern und den 
Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2166a aufzustellen.  
Weiterhin wurden die Ergebnisse der Rahmenplanung zum 
Frankfurter Ring inklusive des städtebaulichen Regelwerks 
vom Stadtrat beschlossen.  

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Rahmenplanung orien-
tiert sich die städtebauliche Zielsetzung des Bebauungsplans 
an der Umsetzung des Leitbildes eines Produktiven Stadt-
quartiers. Angestrebt wird dabei der Erhalt und qualitative 
Ausbau eines verträglichen und innovativen Miteinanders von 
vielfältigen gewerblichen Nutzungen (Nutzungsmix aus GE-A- 
und GE-B-Flächen) unter der Prämisse der Integration von 
bestehenden Gewerbebetrieben. 
Zur Sicherstellung eines lebendigen Quartiers sollen weiterhin 
die Umsetzung von Hotelflächen und öffentlich zugängliche 
sowie kulturelle Nutzungen ermöglicht werden. Weiterhin ist 
die Entwicklung von zwei Hochpunkten mit einer möglichen 
Höhenentwicklung von mehr als 60 Metern, unter Bezugnah-
me auf die Qualitätskriterien der Hochhausstudie, grundsätz-
lich möglich. 

Grünplanerische Zielsetzung ist insbesondere die Ausgestal-
tung eines urbanen Platzes mit Quartiers-Park und die öffent-
liche Durchwegung des Planungsgebietes für den Fuß- und 
Radverkehr als wirksame Grünverbindung (Gartenfuge).

München, 23. März 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Ehrenbreitsteiner Str. 17 - 17a
Gemarkung/FlurNr./Stadtbezirk: Moosach Fl.Nr.  922/0, 
Stadtbezirk 10
Abbruch Garage, Eingeschossige Erweiterung eines  
Reihenmittelhauses inkl. Dachgeschossausbau und  
Neubau eines Reiheneckhauses

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 23.03.2023, Az. 1.2-2022-14902-42, wurde  
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen  
erteilt.

Den Nachbarn Ehrenbreitsteiner Str. Fl.Nr. 918/20, Meggen-
dorferstr. Fl.Nr. 922/3 und Ehrenbreitsteiner Str.Fl.Nr. 922/7, 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – 13 - ZR 
Lokalbaukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 038, einse-
hen. Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-zentralregistratur@muenchen.de bzw. Tele-
fonnummer 233 - 22182.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 23. März 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Türkenstr. 52 – 54
Gemarkung: Sektion III / Flurnr. 4027/0 / 3. Stadtbezirk
Neubau einer Wohnanlage (64 WE) VGB + RGB Türkenstr. 
52 / RGB Türkenstr. 54, erdgeschossige Ladennutzung 
und zweigeschossige Tiefgarage – ÄNDERUNGSANTRAG 
zu 1.201-2019-4973-22 – Hier: Errichten eines selbsttra-
genden Außenaufzugs in der hofseitigen Gebäudeninnen-
decke zur geschossweisen Erschließung der Zwischen-
podeste des Treppenraumes (Türkenstr. 54)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.03.2023, Az. 1.232-2022-23403-22, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 3999, Fl.Nr. 4001, Fl.Nr. 4002, Fl.Nr. 
4004, Fl.Nr. 4025, Fl.Nr. 4033, Fl.Nr. 4056, Fl.Nr. 4060 und Fl.
Nr. 4062, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 21. März 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Fraunhoferstr. 27 – 27a
Gemarkung Sektion VI; Flurnr. 11707/0 ; Stadtbezirk: 2
ÄNDERUNGSANTRAG zu 1.2-2022-11789-21 – Neubau 
Wohn- und Geschäftshaus (als Vorder- und Rückgebäude) 
mit Gaststätte und Tiefgarage 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 23.03.2023, Az. 1.201-2022-23825-21, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 11705; Fl.Nr. 11706; Fl.Nr. 11708 und Fl.Nr. 
11722, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungs-
bescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten 
Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 089/233 -  
25560.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
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gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 23. März 2023 Referat für Stadtplanung  
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Taku-Fort-Str. 6a
Gemarkung Trudering, Flurnr. 501/23, Stadtbezirk: 15
Vorhaben: Baugenehmigung für die Errichtung eines 
Mehrfamilienhauses mit einem Unterflurparksystem und 
einem Stellplatz

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 20.03.2023, Az. 6024-1.23-2022-23934-32, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben
unter Nebenstimmungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 500/31, Fl.Nr. 500/32, Fl.Nr. 501/5, Fl.Nr. 
501/23, Fl.Nr. 501/24 und Fl.Nr. 501/37, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 340, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24829.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 20. März 2023 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Bekanntmachung
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes  
über die Umweltverträglichkeitsprüfung; 
Nutzung von oberflächennahem Grundwasser  
zum Betreiben der Brunnenanlage der Eggarten  
Projektentwicklungs GmbH & Co. KG,  
Nördliche Münchner Straße 16, 82031 Grünwald
Standort: Wilhelmine-Reichard-Staße/Lasallestraße/
Feldbahnstraße/Eggartenstraße, Flurnummern  
Fl.Nr. 2074, Gemarkung München-Sektion 24

Die amtliche Bekanntmachung finden Sie auch im Internet unter 
https://stadt.muenchen.de/infos/amtliche-bekanntmachun-
gen.html

Die Projektentwicklungs GmbH & Co. KG stellte am 30.03.2022 
einen Antrag auf die wasserrechtliche Erlaubnis zur thermi-
schen Nutzung von oberflächennahem Grundwasser auf dem 
Grundstück Wilhelmine-Reichard-Staße/Lasallestraße/Feld-
bahnstraße/Eggartenstraße, FlNr. 2074, Gemarkung Feld-
moching. Beantragt wird eine jährliche Grundwasserentnah-
me-/Versickerungsmenge von 1.363.000 m³.

Für die geplante Maßnahme ist eine wasserrechtliche Erlaub-
nis gemäß Art. 15 Bayer. Wassergesetz (BayWG) erforderlich. 
Entsprechend §§ 5 und 7 des Gesetzes zur Umwelt verträglich-
keitsprüfung (UVPG) i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.3.2 (jährliche Grund-
wasserentnahme zwischen 100.000 m³ und 10 Millionen m³) 
war im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls 
festzustellen, ob die Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeits-prüfung besteht.
Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass das genannte 
Vorhaben keiner Umweltver träglichkeitsprüfung bedarf, da er-
hebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und die zu 
schützenden Güter nicht zu besorgen sind. Insbesondere be-
findet sich das Vorhaben nicht in einem Wasserschutzgebiet 
oder sonstigen schützenswertem Gebiet. Da das entnomme-
ne Grundwasser in vollem Umfang wieder dem Grundwasser-
leiter zugeführt wird, findet außerdem keine negative Auswir-
kung auf die Wasserbilanz statt. Das Vorhaben hat aufgrund 
der enormen Mächtigkeit des lokalen Grundwasserleiters auch 
keine Auswirkungen auf den Wasserhaushalt in Form einer 
schädlichen Aufwärmung des Grundwassers.

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 
UVPG öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewie-
sen, dass die Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist.
Das Protokoll über die Vorprüfung des Einzelfalls kann beim 
Referat für Klima- und Umweltschutz, Bayerstr. 28 a, 80335 
München, Sachgebiet US 13, Zimmer 4029 nach vorheriger 
telefonischer Anmeldung (Tel. Nr. 01525-79-46143) eingese-
hen werden. Weitere Auskünfte können ebenfalls unter dieser 
Telefonnummer eingeholt werden.

München, den 17. März 2023   Referat für Klima-  
und Umweltschutz 
RKU-US 13

https://stadt.muenchen.de/infos/amtliche-bekanntmachungen.html
https://stadt.muenchen.de/infos/amtliche-bekanntmachungen.html
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Herzogspitalstr. 5
Gemarkung München 1 / Flurnr. 749/0 / 1. Stadtbezirk
Umbau und Nutzungsänderung eines Ausbildungszent-
rums für Friseure in eine Arztpraxis mit IVF-Labor  
(In-vitro-Fertilisation) in einem denkmalgeschützten  
Gebäude (VGB / UG, EG und 1. OG)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 27.03.2023, Az. 1.2-2022-16472-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 751, Fl.Nr. 748, Fl.Nr. 744, Fl.Nr. 743 und 
Fl.Nr. 740, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist ge-
mäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 27. März 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Lilienstr. 83
Gemarkung Sektion VIII / Flurnr. 14707/0 / Stadtbezirk: 5
Neubau eines Hotelgebäudes (30 Zimmer / 60 Betten)  
– VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 27.03.2023, Az. 1.7-2023-1438-21, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben unter erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 14708 und Fl.Nr.: 14706, die dem Vorha-
ben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO 
eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustel-
len. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25560.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 27. März 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission
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Freistellung
– Bekanntmachung –
Bescheid des Eisenbahn-Bundesamtes, Außenstelle 
Nürnberg vom 14.03.2023 - Az. 65143-651pf/008-2022# 
060 zur Freistellung von Flurstücken von Bahnbetriebs-
zwecken.

Freistellungsbescheid

1.  Die folgenden Flurstücke in der Landeshauptstadt Mün-
chen, Gemarkung Perlach, Streckennummer 5551 Mün-
chen Ost – Deisenhofen, Strecken-km 4,559 – 4,705, wer-
den zum 14.04.2023 von Bahnbetriebszwecken freigestellt:

 Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück Fläche (m²)
 
 Landeshauptstadt 
 München Perlach –  771/8       2467,00
 Landeshauptstadt 
 München Perlach – 771/2 TF ca. 1927,00
 
   (Hinweis: Die in der Spalte Flurstück verwendete Abkürzung „TF“ bedeutet „Teil-

fläche“)

2.  Bestandteil dieses Bescheides ist der als Anlage 1 beige-
fügte Lageplan, Maßstab 1:1000 vom 08.11.2022.

Nebenbestimmungen

Der Planfeststellungsbehörde ist der Fortführungsnachweis 
für das neu vermessene und abmarkierte Flurstück vorzule-
gen.

Hinweis

Mit der Freistellung von Bahnbetriebszwecken wird keine Aus-
sage über künftige städtebauliche oder sonstige bahnfremde 
Nutzungsmöglichkeiten der freigestellten Fläche getroffen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim

Eisenbahn-Bundesamt
Außenstelle Nürnberg
Eilgutstraße 2
90443 Nürnberg

einzulegen.

Die Widerspruchsfrist ist auch gewahrt, wenn der Widerspruch 
innerhalb der oben genannten Frist bei einer anderen Außen-
stelle des Eisenbahn-Bundesamtes oder seiner Zentrale,

Eisenbahn-Bundesamt
Heinemannstraße 6
53175 Bonn

eingelegt wird.

Eisenbahn-Bundesamt,
Außenstelle Nürnberg

München, 24.03.2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
        

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Aventinstr. 10
Gemarkung Sektion VI / Flurnr. 11877/0 / 2. Stadtbezirk
Nutzungsänderung – Vordergebäude KG: Werkstätte  
in Lager, EG: Laden/Zimmer in Künstleratelier/Galerie, 
Ladenwohnung in Büro und Wohnerweiterung Bestands-
wohnung Hof, DG: Hobbyraum zu Speicher; Rückgebäude 
EG: Remise und Waschküche in Motorroller-/Fahrrad-
räume, Stallung in Wohneinheit links EG-2.OG, neue 
Wohneinheit rechts 1. – 2.OG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 27.03.2023, Az. 1.2-2022-16503-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 11871 und Fl.Nr.: 11872, die dem Vorha-
ben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO 
eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzu-
stellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Ei-
gentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 27. März 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission
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Bekanntmachung  
der SWM Services GmbH  
über Änderungen in der Zusammensetzung  
des Aufsichtsrates

Im Vollzug des § 19 MitbestG wird die neue Zusammenset-
zung des Aufsichtsrates der 
SWM Services GmbH bekannt gegeben.

Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner:
Herr Oberbürgermeister Dieter Reiter
Herr Stadtkämmerer Christoph Frey
Frau berufsm. Stadträtin Christine Kugler 
Frau Stadträtin Simone Burger
Frau Stadträtin Mona Fuchs
Herr Stadtrat Dominik Krause
Herr Stadtrat Manuel Pretzl
Herr Stadtrat Prof. Dr. Hans Theiss

Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer:
Herr Christian Kraus
Herr Alexander Parasidis
Herr Javier Milla-Perez
Herr Hasan Sagir
Herr Stefan Schachermeier
Herr Franz Schütz
Frau Claudia Weber
Frau Gertraud Wegertseder 

Ersatzmitglied für Herrn Christian Kraus 
ist Frau Sabine Reitsam

Ersatzmitglied für Herrn Javier Milla-Perez 
ist Herr Benno Angermaier

Ersatzmitglied für Herrn Hasan Sagir 
ist Herr Anton Sakic

Ersatzmitglied für Herrn Stefan Schachermeier 
ist Herr Dr. Jörg Ochs

Ersatzmitglied für Frau Gertraud Wegertseder 
ist Herr Robert Wacker

München, den 27. März 2023    Geschäftsführung der 
  SWM Services GmbH 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Meggendorferstr. 44  (Gemarkung: Moosach Fl.Nr.: 901/9)
Neubau 2er Doppelhäuser mit Fertigteilgaragen

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 27.03.2023, Az. 6024-1.2-2022-21001-42, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nrn. 901/7 (Schöpferpl. 3), 901/8 (Schöpfer-
pl. 4), 901/10 (Meggendorferstr. 42), 904/9 (Meggendorferstr. 
46) und 898/3 (Hardenbergstr. 29), die dem Vorhaben nicht 
zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus-
fertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 

Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Pläne des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 524, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-42@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 22230.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 27. März 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Hochbrückenstr. 20 / RGB
Gemarkung München 1 / Flurnr. 2113/0 / 1. Stadtbezirk
Anbau einer außenliegenden Aufzugsanlage und einer 
Fluchttreppe an das Rückgebäude (4 App., 8 Betten)  
eines Aparthotels, Erneuerung Teilabschnitt Decke Werk-
statt – TEKTUR zu 1.2-2019-26428-21 / HIER: Positions-
änderung Fluchttreppe EG – 1. OG; Nutzungsänderung 
Teilfläche Werkstattdach zu Dachterrasse

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 28.03.2023, Az. 1.202-2021-15234-21, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 2109, Fl.Nr. 2117, Fl.Nr. 2115, und Fl.Nr. 
2114, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungs-
bescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten 
Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 28. März 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Kyreinstr. 14   
Gemarkung: Sektion VI Fl.Nr.: 10432/13 Stadtbezirk: 6
Umbau bestehender Wohnungen und Ausbau des  
Dachgeschosses mit Aufzugsanbau, Balkonanbau und 
Aufstockung des Treppenhauses – TEKTUR zu  
1.2-2011-18370-23 / HIER: Änderung der genehmigten 
Balkonanlagen, Anbau von Fluchttreppen, Verzicht auf 
den Außenaufzug 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 28.03.2023, Az. 6024-1.202-2020-4619-23, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Abweichungen erteilt.

Die Abweichung betrifft die Nichteinhaltung der Abstandsflä-
chen durch die Balkone zu den Nachbargrundstücken Fl.Nr. 
10432/14 und Fl. Nr.10432/12.

Den Nachbarn Fl.Nr. 10432/6, 10432/7, 10432/8, 10432/12 
und 10432/14, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 226, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-23@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25020.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 28. März 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission
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Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Hanna Sammüller-Gradl
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Andreas Mickisch
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Dr. Laura Dornheim
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de

Bekanntmachung
zum Mietspiegel für München 2023

Der Stadtrat hat am 22.03.2023 den am 16.03.2023 ver-
öffentlichten Mietspiegel für München 2023 als qualifizierten 
Mietspiegel im Sinne des § 558d Bürgerliches Gesetzbuch 
anerkannt.

München, 30. März 2023  Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233 - 21311, - 21322, - 21333, - 21334, - 21255, 
Fax: 233 - 21370
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 18 Untergiesing – Harlaching, 19 Thal-
kirchen – Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, -9, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing 
– Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15,
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach, 
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Hanauer Str. 1, 80992 München
Tel. 233-28562, 28067, 28429
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach, 
17 Obergiesing – Fasangarten 
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90,
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fw-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt-Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

Fraktion ÖDP/München-Liste
Rathaus, Zimmer 118
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-ml-@muenchen.de 

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de
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„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshauptstadt 
München nur noch elektronisch über die eVergabe-Plattform 
unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive der ge-
samten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informationen un-
ter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkarten 
der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen Stadt-
plan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben den 
interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen auch 
Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen The-
men. Die Mitarbeiter*innen stehen mit Rat und Hilfeleistung zur 
Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, 
Samstag 10 bis 16 Uhr. Telefon 22 23 24 oder Mail an  
stadtinformation@muenchen.de

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Stadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab 12 Uhr unter  
ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter sowie als 
Push-Nachricht abonniert werden unter muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter der Adresse risi.muenchen.de Ihnen die Anträge, 
Anfragen sowie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur 
Verfügung, mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur je-
weiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere


